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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2009, ist Mitte Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

Satzung zur Änderung 
der Betriebssatzung für die Informations-
verarbeitung und Kommunikationstechnik

des Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR InfoKom)

Vom 12. Dezember 2008

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. 
S. 514), hat die Landschaftsversammlung Rheinland am 
12. Dezember 2008 folgende Änderung der Betriebssat-
zung für die Informationsverarbeitung und Kommunika-
tionstechnik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR 
InfoKom) beschlossen:

I.

Die Betriebssatzung für die Informationsverarbeitung 
und Kommunikationstechnik des Landschaftsverbandes 
Rheinland (LVR InfoKom ) vom 7. September 2005 (GV. 
NRW. S. 795) wird wie folgt geändert:

1.   Die Betriebssatzung erhält die Bezeichnung 
„Betriebssatzung für die LVR-InfoKom“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

  Die Wörter „Die Informationsverarbeitung und Kom-
munikationstechnik des Landschaftsverbandes Rhein-
land (LVR InfoKom)“ werden ersetzt durch die Wör-
ter „LVR-InfoKom“.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

  Absatz 4 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: „Ab dem 
Zeitpunkt 12. Dezember 2008 neu einzustellende 
Betriebsleitungsmitglieder werden für die Dauer von 
4 Jahren bestellt.“

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird um folgende Nummer 5 ergänzt:

   „5. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke 
und Räume außerhalb des Sondervermögens.“

 b)   In Absatz 6 wird das Wort „einzelnen“ groß 
geschrieben.

5.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Andere Beschäftigte mit Entgeltgruppe E13 
TVöD oder höher werden aufgrund eines Beschlus-
ses des Betriebsausschusses von der Betriebslei-
tung eingestellt.“

 b)   In Absatz 3 und Absatz 4 werden die Wörter 
„Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer“ durch 
das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

6.  § 11 wird wie folgt geändert :

 a)   In Absatz 5 Buchstabe d werden die Wörter „Ver-
gütungs-/Lohngruppe“ ersetzt durch das Wort 
„Entgeltgruppe“,

 b)   in Absatz 7 wird das Wort „Angestellte“ ersetzt 
durch das Wort „Beschäftigte“.

II.

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfallen in Kraft.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

V o i g t s b e r g e r

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß § 6 Absatz 2 Landschaftsver-
bandsordnung in der zurzeit geltenden Fassung bekannt 
gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Landschaftsverbandsordnung gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 13. Januar 2009

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2009 S. 16

2128

Bekanntmachung
des Inkrafttretens des Staatsvertrages 

zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und dem Land Nordrhein-Westfalen

über die Zugehörigkeit der Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten des Landes 

Baden-Württemberg zum Versorgungswerk 
der Psychotherapeutenkammer

Nordrhein-Westfalen
Vom 13. Januar 2009

Nachdem der Austausch der Ratifi kationsurkunden mit 
dem 30. Dezember 2008 abgeschlossen ist, ist der Staats-
vertrag gemäß Artikel 8 Abs. 1 des Staatsvertrages am 
1. Januar 2009 in Kraft getreten.

Düsseldorf, den 13. Januar 2009

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

– GV. NRW. 2009 S. 16

2251

Bekanntmachung
des Inkrafttretens

des Elften Staatsvertrages zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
vom 12. Juni 2008
Vom 2. Januar 2009

Nachdem alle Vertragspartner die Ratifi kationsurkun-
den bis zum 31. Dezember 2008 bei der Staatskanzlei des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinter-
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legt haben, ist der Staatsvertrag gemäß Artikel 3 
Absatz 2 des Staatsvertrages am 1. Januar 2009 in Kraft 
getreten.

Düsseldorf, den 2. Januar 2009

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

– GV. NRW. 2009 S. 16

2251

Satzung
über die Zugangsfreiheit zu digitalen Diensten

und zur Plattformregulierung gemäß § 53 
 Rundfunkstaatsvertrag
Vom 12. Dezember 2008

Aufgrund § 53 des Staatsvertrages für Rundfunk und 
Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag – RStV) vom 
31. August 1991 in der Fassung des 10. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages vom 19. Dezember 2007 hat die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
auf Empfehlung der Kommission für Zulassung und 
Aufsicht (ZAK) unter Einbeziehung der Gremienvorsit-
zendenkonferenz (GVK) vom 11. November 2008 in ihrer 
Sitzung am 12. Dezember 2008 und unter Beachtung der 
Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung für den 
Empfängerkreis folgende Satzung beschlossen.

Inhalt

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Verpfl ichtete; Berechtigte

§ 4 Allgemeine Anforderungen 

Zweiter Abschnitt
Verfahrensgrundsätze

§ 5 Anzeige- und Offenlegungspfl icht 

§ 6 Auskunftspfl icht 

§ 7  Feststellung der Anforderungen nach §§ 51 b; 52; 
52 a bis d RStV 

§ 8 Beschwerde

§ 9 Abstimmung mit anderen Institutionen 

§ 10 Örtlich zuständige Landesmedienanstalt 

§ 11 Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) 

Dritter Abschnitt
Zuweisung drahtloser Übertragungskapazitäten

§ 12 Grundsatz 

§ 13 Auswahlverfahren

Vierter Abschnitt
Besondere Plattform- und Zugangsregelungen

§ 14  Zugang zu technischen Plattformen nach § 52 c 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 RStV

§ 15  Zugang zu Benutzeroberfl ächen nach § 52 c Ab-
satz 1 Nummer 3 RStV

§ 16 Bündelung und Vermarktung

§ 17  Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen nach 
§ 52 d RStV

Fünfter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18  Bericht über die Entwicklung des digitalen 
Zugangs

§ 19 Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt gemäß § 53 Rundfunkstaatsver-
trag (RStV) Einzelheiten zur inhaltlichen und verfah-
rensmäßigen Konkretisierung der gesetzlichen Vorschrif-
ten des fünften Abschnitts des RStV zur Verbreitung von 
Rundfunk und vergleichbaren Telemedien (Telemedien, 
die an die Allgemeinheit gerichtet sind) über digitale 
Übertragungskapazitäten und digitale Datenströme.

(2) Unbeschadet § 52 Absatz 1 Satz 2 RStV gelten die 
Vorschriften dieser Satzung nicht für

1.   Plattformen in offenen Netzen, sofern diese nicht 
über eine marktbeherrschende Stellung in entspre-
chender Anwendung von § 19 GWB verfügen. Offene 
Netze sind diejenigen Übertragungskapazitäten 
innerhalb dieser Netze, die dadurch gekennzeichnet 
sind, dass keine Vorauswahl durch einen Plattfor-
manbieter erfolgt, so dass Anbieter von Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien ihre Angebote unmit-
telbar bereit stellen können.

2.   die unveränderte Weiterleitung eines Gesamtangebo-
tes, das selbst ein Plattformangebot im Sinne von § 2 
Absatz 2 Nummer 10 RStV darstellt.

3.   Netze, deren Bedeutung für die öffentliche Meinungs-
bildung für den Empfängerkreis als gering einzustu-
fen ist. Dies ist in der Regel bei drahtgebundenen 
Netzen mit durchschnittlich weniger als 10.000 ange-
schlossenen Wohneinheiten und drahtlosen Netzen 
mit durchschnittlich weniger als 20.000 Nutzern 
anzunehmen. Dabei werden alle einem Betreiber 
zurechenbaren Netze zusammengefasst betrachtet.

§ 52 Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Ein Plattformanbieter, dem nur ein Teil der zur Ver-
fügung stehenden digitalen Gesamtkapazität überlassen 
ist, unterfällt nicht den Belegungsvorgaben nach § 52 b, 
wenn auf der übrigen Übertragungskapazität die Bele-
gungsvorgaben eingehalten werden können.

(4) Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) 
überprüft regelmäßig gemäß § 53 Satz 2 RStV die Bedeu-
tung einzelner Plattformen oder Übertragungsnetze für 
die öffentliche Meinungsbildung. Vor der Entscheidung 
hierüber sind die Beteiligten anzuhören.

(5) Die ZAK informiert über Name und Anschrift der 
Unternehmen, die jedenfalls unter den Anwendungs-
bereich dieser Satzung fallen, auf der Internet-Seite 
der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten 
(ALM).

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Anbieter einer Plattform ist, wer Rundfunk und ver-
gleichbare Telemedien auch von Dritten mit dem Ziel 
zusammenfasst, diese Angebote als Gesamtangebot 
zugänglich zu machen oder wer über die Auswahl für die 
Zusammenfassung entscheidet. Plattformanbieter ist 
nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedien aus-
schließlich vermarktet, das heißt nicht zumindest auch 
über die Zusammenstellung des Gesamtangebotes 
bestimmt.

(2) Benutzeroberfl ächen im Sinne von § 52 c Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 RStV sind voreingestellte Systeme und 
Dienste, die dem Nutzer eine übergreifende Orientierung 
über die Rundfunk- und vergleichbare Telemedienange-
bote sowie deren Auswahl ermöglichen. Unter erstem 
Zugriff im Sinne von § 52 c Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
RStV werden dabei alle Schritte des Nutzers bis zu der 
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jeweils direkten Programmwahl gesehen. Insbesondere 
das Aufrufen von Zusatzinformationen oder -funktionen 
fällt nicht mehr hierunter.

(3) Zugangsdienste im Sinne dieser Satzung sind Zu-
gangsberechtigungssysteme, Schnittstellen für Anwen-
dungsprogramme und Benutzeroberfl ächen im Sinne von 
Absatz 2.

§ 3

Verpfl ichtete; Berechtigte

(1) Durch diese Satzung werden Plattformanbieter ge-
mäß § 2 Absatz 1 sowie mit diesen verbundene Unter-
nehmen verpfl ichtet, soweit sie über die Zusammenstel-
lung eines Angebotes auf der Übertragungskapazität 
entscheiden, Zugangsdienste verwenden oder verbreiten 
oder gegenüber Herstellern digitaler Rundfunkemp-
fangsgeräte technische Vorgaben zu Zugangsdiensten 
machen. § 52 a Absatz 2 RStV fi ndet entsprechende 
 Anwendung. Verpfl ichteten sind Unternehmen zuzurech-
nen, mit denen sie unmittelbar oder mittelbar durch 
 Beteiligung oder in sonstiger Weise verbunden sind und 
die ihnen in entsprechender Anwendung des § 28 RStV 
zuzurechnen sind.

(2) Durch diese Satzung werden Anbieter von Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien einschließlich elektroni-
scher Programmführer berechtigt, die Zugangsdienste 
nachfragen, um Rundfunk oder vergleichbare Teleme-
dien anzubieten oder zu vermarkten, die als Anbieter 
von Rundfunk oder vergleichbare Telemedien von der 
Darstellung in Benutzeroberfl ächen im Sinne von § 2 
Absatz 2 betroffen sind oder die die Verbreitung über 
digitale Übertragungswege nachfragen.

§ 4

Allgemeine Anforderungen

(1) Verpfl ichtete müssen Berechtigten den Zugang zu 
angemessenen Bedingungen in einer Weise anbieten, 
dass diese weder unmittelbar noch mittelbar bei der Ver-
breitung oder Vermarktung ihrer Angebote unbillig 
behindert (Chancengleichheit) und nicht gegenüber 
gleichartigen Anbietern ohne sachlich rechtfertigenden 
Grund unterschiedlich behandelt werden (Diskriminie-
rungsfreiheit). Diese Grundsätze gelten im Interesse der 
Sicherung der Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt 
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze.

(2) Bedingungen sind in der Regel dann chancengleich, 
wenn sie im Rahmen des technisch Möglichen und wirt-
schaftlich Zumutbaren allen Berechtigten eine reale 
Chance auf Zugang zu Zugangsdiensten eröffnen. Dies 
gilt insbesondere für Rundfunk- und vergleichbare Tele-
medienangebote, die wegen ihres Beitrages zur Vielfalt 
nach § 52 b Absatz 1 Nummer 1 sowie Absatz 2 Num-
mer 1 RStV bei der digitalen Übertragung zu berück-
sichtigen sind.

(3) Bedingungen sind in der Regel dann diskriminierend, 
wenn der Verpfl ichtete denselben Zugangsdienst einem 
Unternehmen, das ihm nach § 3 Absatz 1 Satz 3 zuzu-
rechnen ist, zu anderen Bedingungen anbietet als einem 
anderen Berechtigten, es sei denn, der Verpfl ichtete weist 
hierfür einen sachlich rechtfertigenden Grund nach.

(4) Bedingungen sind in der Regel dann angemessen, 
wenn der Verpfl ichtete

1.   ein Vertragsangebot macht, das alle relevanten 
Punkte enthält,

2.   Zugangsdienste soweit möglich entbündelt und unab-
hängig vom Netzzugang anbietet,

3.   Entgelte für Zugangsdienste und die Verbreitung von 
Rundfunk und vergleichbaren Telemedien über digi-
tale Übertragungswege nach Maßgabe des § 17 anbie-
tet, und

4.   keinen Einfl uss auf die inhaltliche Gestaltung der 
Angebote des Berechtigten ausübt.

Zweiter Abschnitt
Verfahrensgrundsätze

§ 5 
Anzeige- und Offenlegungspfl icht

(1) Private Anbieter, die eine Plattform mit Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien anbieten wollen, müssen 
dies mindestens einen Monat vor Inbetriebnahme der zu-
ständigen Landesmedienanstalt anzeigen (§ 52 Absatz 3 
RStV). Im Rahmen der Anzeige sind gemäß § 52 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 RStV insbesondere

1.   die natürliche oder juristische Person des Plattform-
anbieters sowie der Wohnsitz oder Sitz zu benennen,

2.   ein gesetzliches Führungszeugnis zur Vorlage bei 
einer Behörde für die Person des Plattformanbieters 
bzw. seiner gesetzlichen Vertreter, das bei Vorlage 
nicht älter als ein halbes Jahr ist, vorzulegen sowie

3.   bei juristischen Personen ein aktueller Handelsregis-
terauszug sowie der Gesellschaftsvertrag vorzulegen.

Darüber hinaus sind gemäß § 52 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 2 RStV

1.   eine Erklärung der Person des Plattformanbieters 
bzw. seines gesetzlichen Vertreters vorzulegen, dass 
sie den Plattformbetrieb unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften und der auf dieser Grundlage 
erlassenen Verwaltungsakte durchführt (§ 52 a RStV),

2.  eine Belegungsliste (§ 52 b RStV),

3.  Angaben über verwendete Zugangsdienste (§ 52 c 
RStV) sowie

4.   eine Entgelt- und Tarifl iste für die Verbreitung von 
Rundfunkangeboten (§ 52 d RStV) vorzulegen.

(2) Die Belegungsliste nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 
und § 52 b Absatz 4 Satz 2 RStV muss den Programmna-
men, das Programmformat, die Adresse des Programman-
bieters sowie die lizenzierende Institution bezeichnen. 
Soweit es bei der ZAK eine Liste der im Rahmen des 
§ 51 b Absatz 2 Sätze 3 und 4 RStV zur Weiterverbreitung 
angezeigten Programme gibt, können andere Plattformbe-
treiber, die die gleichen Programme auf ihrer Plattform 
weiterverbreiten wollen, bei ihrer Anzeige auf diese Liste 
Bezug nehmen, ohne erneut die geforderten Angaben und 
Unterlagen vorlegen zu müssen. Bei Änderung der Bele-
gungen gilt die Anzeigepfl icht entsprechend.

(3) Die Anzeige eines Zugangsdienstes nach Absatz 1 
Satz 3 Nummer 3 und § 52 c Absatz 2 Satz 1 RStV muss 
den Verpfl ichteten sowie die Art des Dienstes erkennen 
lassen. Soweit Zugangsberechtigungssysteme und 
Schnittstellen für Anwendungsprogramme betroffen 
sind, leitet die zuständige Landesmedienanstalt die 
Anzeige an die Bundesnetzagentur weiter, bei der das 
weitere Verfahren geführt wird. Sätze 1 und 2 gelten für 
Änderungen entsprechend.

(4) Veranstalter von Fernsehprogrammen, die nicht 
bereits in Europa in rechtlich zulässiger Weise und ent-
sprechend der Bestimmungen des Europäischen Über-
einkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen 
veranstaltet werden, haben die Weiterverbreitung min-
destens einen Monat vor Beginn bei der Landesmedien-
anstalt anzuzeigen, in deren Geltungsbereich die Pro-
gramme verbreitet werden sollen. Bei bundesweit 
verbreiteten Angeboten genügt die Anzeige bei einer 
Landesmedienanstalt. Die Anzeige kann auch der Platt-
formbetreiber vornehmen (§ 51 b Absatz 2 Satz 1 RStV). 
Die Anzeige muss die Nennung eines Programmverant-
wortlichen, eine Beschreibung des Programms und die 
Vorlage einer Zulassung oder eines vergleichbaren 
Dokuments in deutscher Übersetzung beinhalten. Sie 
muss Ausführungen über die für das Programm gelten-
den Jugendmedienschutzanforderungen enthalten und 
darüber Auskunft geben, ob das Programm inhaltlich 
unverändert verbreitet wird.

§ 6
Auskunftspfl icht

(1) Auf Verlangen der zuständigen Landesmedienanstalt 
sind die Anbieter von Plattformen verpfl ichtet, alle Aus-
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künfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die für die 
Prüfung nach § 51 b, § 52, § 52 a bis § 52 d RStV erfor-
derlich sind (§ 52 e RStV).

(2) Insbesondere kann die zuständige Landesmedienan-
stalt folgende Angaben verlangen:

1.   alle technischen Parameter, deren Kenntnis für die 
Beurteilung des Zugangs nach § 52 c Absatz 1 RStV 
erforderlich ist,

2.   die geforderten Entgelte und Tarife, die ihrer Berech-
nung zugrunde liegenden Daten, sowie soweit vor-
handen Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass hin-
sichtlich verschiedener Zugangsdienste eine getrennte 
Rechnungsführung besteht,

3.   zwischen dem Verpfl ichteten und Berechtigten getrof-
fene Vereinbarungen, insbesondere soweit die Weiter-
verbreitung von Rundfunk oder vergleichbaren Tele-
medien betroffen ist.

(3) Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse 
einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 
Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren Orga-
nen, ihren Bediensteten oder von ihnen beauftragten 
Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgabener-
füllung anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 
dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Soweit perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, fi nden die für 
die nach § 10 dieser Satzung zuständigen Landesmedien-
anstalt geltenden Datenschutzbestimmungen Anwen-
dung.

§ 7 
Feststellung der Anforderungen nach §§ 51 b, 

§ 52, § 52 a bis d RStV

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die 
ZAK auf Grundlage einer Anzeige nach § 5, einer Aus-
kunft nach § 6, einer Information der Bundesnetzagentur 
oder einer Beschwerde nach § 8, ob die angezeigte Platt-
form, die angezeigte Plattformbelegung, der angezeigte 
Zugangsdienst oder die Entgelte und Tarife den Anfor-
derungen nach § 51 b, § 52 und § 52 a bis § 52 d RStV und 
den Vorschriften dieser Satzung entspricht.

(2) Entspricht die angezeigte Plattform, die angezeigte 
Plattformbelegung, der angezeigte Zugangsdienst oder 
die Entgelte und Tarife diesen Anforderungen nicht, 
kann die zuständige Landesmedienanstalt zunächst dem 
Verpfl ichteten Gelegenheit zur Nachbesserung geben. 
Werden die gesetzlichen Anforderungen dann immer 
noch nicht erfüllt, erlässt die zuständige Landesmedien-
anstalt die nach § 52 f i. V. m. § 38 Absatz 2 RStV erfor-
derlichen Maßnahmen.

(3) Soweit Zugangsberechtigungssysteme, Schnittstellen 
für Anwendungsprogramme sowie Entgelte und Tarife 
betroffen sind, ergeht nur insoweit eine eigenständige 
Entscheidung durch die zuständige Landesmedienan-
stalt, als der zu prüfende Sachverhalt aus medienrechtli-
chen Gründen zu einer von der Bundesnetzagentur 
abweichenden Bewertung führt.

(4) Auf Antrag des jeweiligen Anbieters stellt die ZAK 
fest, ob und in welchem Umfang ein bestimmtes Angebot 
den Bestimmungen des fünften Abschnitts des Rund-
funkstaatsvertrages sowie dieser Satzung unterfällt, 
beziehungsweise diese beachtet.

(5) Die zuständige Landesmedienanstalt veröffentlicht 
ihre jeweiligen Entscheidungen auf der Internet-Seite 
der ALM.

§ 8
Beschwerde

(1) Rundfunkveranstalter und Anbieter von vergleichba-
ren Telemedien können bei der zuständigen Landesme-
dienanstalt Beschwerde mit der Behauptung einlegen, 
ein Verpfl ichteter verletze die Bestimmungen nach § 51 b 
RStV (Weiterverbreitung), § 52 Absatz 2 und § 52 a RStV 
(Anforderungen an Plattformen), nach § 52 b RStV 
(Anforderungen an die Belegung von Plattformen), nach 
§ 52 c RStV (Technische Zugangsfreiheit) sowie nach 
§ 52 d RStV (Anforderungen an die Entgelte und Tarife) 

oder dieser Satzung. Soweit Zugangsberechtigungssys-
teme und Schnittstellen für Anwendungsprogramme 
betroffen sind, leitet die zuständige Landesmedienan-
stalt die Beschwerde an die Bundesnetzagentur weiter, 
bei der das weitere Verfahren geführt wird.

(2) Bei der Einlegung der Beschwerde hat der Rund-
funkveranstalter oder der Anbieter von vergleichbaren 
Telemedien darzulegen, dass er auf eine einvernehmliche 
Klärung der streitigen Positionen mit dem Verpfl ichteten 
hinzuwirken versucht hat. Die Beschwerde ist nach dem 
Scheitern der Einigungsbemühungen schriftlich unter 
Angabe und Erläuterung des Streitgegenstandes zu erhe-
ben.

(3) Ist Beschwerde eingelegt, erörtert die zuständige 
Landesmedienanstalt die Sach- und Rechtslage mit dem 
Ziel einer einvernehmlichen Regelung mit den Beteilig-
ten. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt werden 
und hält die Landesmedienanstalt die Beschwerde für 
begründet, so gibt sie dem Verpfl ichteten unter Setzung 
einer angemessenen Frist Gelegenheit, der Beschwerde 
abzuhelfen. Wird der Beschwerde nicht fristgerecht 
abgeholfen, trifft die zuständige Landesmedienanstalt 
nach Maßgabe von § 9 die erforderlichen Entscheidun-
gen.

(4) Dauert der nach Absatz 3 festgestellte Rechtsverstoß 
an oder wiederholt er sich, untersagt die zuständige Lan-
desmedienanstalt den Dienst oder spricht die Kündigung 
des öffentlich-rechtlichen Vertrages aus wichtigem 
Grund aus.

§ 9 
Abstimmung mit anderen Institutionen

(1) Über die Rechtmäßigkeit von Zugangsberechtigungs-
systemen (§ 52 c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 RStV), 
Schnittstellen für Anwendungsprogramme (§ 52 c Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 RStV) und die Ausgestaltung 
von Entgelten (§ 52 d RStV) entscheidet die zuständige 
Landesmedienanstalten im Benehmen mit der Bundes-
netzagentur (§ 52 e Absatz 2 RStV). Entscheidungen des 
Bundeskartellamts und der Bundesnetzagentur sind bei 
der Prüfung durch die zuständige Landesmedienanstalt 
zu berücksichtigen.

(2) Für Zugangsberechtigungssysteme und Schnittstel-
len für Anwendungsprogramme gelten die vorstehenden 
Verfahrensbestimmungen nach Maßgabe der zwischen 
den Landesmedienanstalten und der Bundesnetzagentur 
vereinbarten Eckpunkte für das gemeinsame Verfahren 
nach § 49 Absatz 3; § 50 Absatz 4 und § 51 Absatz 3 TKG 
zur Zugangsoffenheit von Anwendungsprogrammier-
schnittstellen und Zugangsberechtigungssystemen, wie 
sie im Amtsblatt der Bundesnetzagentur und auf der 
Internet-Seite der ALM veröffentlicht sind.

§ 10 
Örtlich zuständige Landesmedienanstalt

Für Amtshandlungen nach dieser Satzung ist die Lan-
desmedienanstalt örtlich zuständig, bei der der entspre-
chende Antrag, die Beschwerde oder die Anzeige eingeht. 
Sind nach Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten zu-
ständig, entscheidet die Landesmedienanstalt, die zuerst 
mit der Sache befasst worden ist (§ 36 Absatz 1 Satz 2 
RStV). Bei Aufsichtsangelegenheiten ist die Landesme-
dienanstalt zuständig, die dem Veranstalter die Zulas-
sung erteilt, die Zuweisung vorgenommen oder die An-
zeige entgegengenommen hat (§ 36 Absatz 1 Satz 3 
RStV). Im Übrigen, insbesondere in Verfahren nach 
§ 51 a RStV, bestimmen die Landesmedienanstalten die 
örtlich zuständige Anstalt.

§ 11
Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK)

(1) Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden 
Aufgaben dient die Kommission für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK) der zuständigen Landesmedienanstalt als 
Organ (§ 35 Absatz 2; § 36 Absatz 2 RStV i. V. m. der 
Geschäfts- und Verfahrensordnung der ZAK). Die 
zuständige Landesmedienanstalt leitet Anzeigen (§ 5) 
und Beschwerden (§ 8) unverzüglich an die ZAK-
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Geschäftsstelle weiter. Die ZAK führt die Verfahren bis 
zur Entscheidungsreife und übernimmt gegebenenfalls 
die Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Anzeigen 
und Beschwerden können auch parallel bei der ZAK ein-
gereicht werden.

(2) Die ZAK fasst in der Regel innerhalb von 2 Monaten 
nach Vorliegen aller für die Entscheidung notwendigen 
Unterlagen einen Beschluss und teilt diesen samt der 
Begründung und Festsetzung einer Umsetzungsfrist der 
zuständigen Landesmedienanstalt mit (§ 35 Absatz 9 
RStV).

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt fertigt den 
Beschluss innerhalb der von der ZAK bestimmten Frist 
aus.

Dritter Abschnitt
Zuweisung drahtloser Übertragungskapazitäten

§ 12 
Grundsatz

(1) Für bundesweite Versorgungsbedarfe können draht-
lose Übertragungskapazitäten an private Rundfunk-
veranstalter, Anbieter vergleichbarer Telemedien oder 
Platt formanbieter zugewiesen werden (§ 51 a Absatz 1 
RStV). Ein bundesweiter Versorgungsbedarf setzt die 
tele-kommunikationsrechtliche Anmeldung aller Länder 
bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
(Bundesnetzagentur) und die Zuordnung entsprechender 
Übertragungskapazitäten durch die Ministerpräsidenten 
der Länder an die Landesmedienanstalten (§ 51 Absatz 2 
und 4 RStV) voraus.

(2) Das Zuweisungsverfahren wird von der ZAK geführt 
(§ 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 RStV). Es wird durch 
eine gemeinsame Ausschreibung aller Landesmedienan-
stalten, die in den jeweiligen Verkündungsblättern und 
auf der Internetseite der ALM veröffentlicht werden, 
eingeleitet. In der Ausschreibung wird auch die zustän-
dige Landesmedienanstalt bestimmt. Die Ausschreibung 
ist spätestens 3 Monate nach der Zuordnung nach 
Absatz 1 zu veröffentlichen. Die Ausschreibungsfrist 
beträgt mindestens einen Monat.

(3) Der Vorsitzende der ZAK prüft die eingegangenen 
Anträge auf Vollständigkeit. Er beurteilt auch, ob die 
formellen und materiellen Zuweisungsvoraussetzungen 
der Anträge gegeben sind. Die ZAK stellt das Vorliegen 
der Zuweisungsvoraussetzungen durch Beschluss fest.

(4) Die förmliche Zuweisung der Übertragungskapazitä-
ten an den Zuweisungsempfänger erfolgt durch die 
zuständige Landesmedienanstalt. Diese ist an die Ent-
scheidung der ZAK (§ 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
RStV) und der GVK (§ 36 Absatz 3 Satz 1, 1. Alternative 
RStV) gebunden. § 11 Absatz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

§ 13
Auswahlverfahren

(1) Kann nicht allen Anträgen von Rundfunkveranstal-
tern, Anbietern von vergleichbaren Telemedien und 
Plattformbetreibern auf Zuweisung der ausgeschriebe-
nen Übertragungskapazitäten entsprochen werden oder 
soll die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität oder 
Teile davon mehreren Antragstellern zugewiesen wer-
den, wirkt der Vorsitzende der ZAK auf eine Verständi-
gung zwischen den Antragstellern hin (§ 51 a Absatz 3 
Satz 1 RStV). Er kann hierzu eine angemessene Frist 
bestimmen.

(2) Im Falle einer Verständigung legt die ZAK diese 
ihrer Entscheidung zugrunde, wenn nach den vorgeleg-
ten Unterlagen erwartet werden kann, dass die Vielfalt 
der Meinungen und Angebote angemessen zum Ausdruck 
kommt (§ 51 a Absatz 3 Satz 2 RStV).

(3) Ist eine Verständigung innerhalb der vom Vorsitzen-
den der ZAK bestimmten Frist nicht zu erzielen oder 
entspricht die Verständigung nicht der mit der Aus-
schreibung geforderten Meinungs- und Angebotsvielfalt, 
weist auf Empfehlung der ZAK die GVK (§ 36 Absatz 3 
Satz 1, 1. Alternative. RStV) über die zuständige Lan-
desmedienanstalt die Übertragungskapazität dem An-

tragsteller zu, der am ehesten die Kriterien des § 51 a 
Absatz 4 RStV erfüllt.

Vierter Abschnitt
Besondere Plattform- und Zugangsregelungen

§ 14
Zugang zu technischen Plattformen nach § 52 c Absatz 1 

Nummer 1 und 2 RStV

(1) Für Zugangsberechtigungssysteme (Conditional Access 
Systeme – CAS) gilt nach Maßgabe des § 4:

1.   allen Rundfunkveranstaltern und Anbietern ver-
gleichbarer Telemedien ist die Nutzung der benötig-
ten technischen Dienste zur Nutzung dieser Systeme 
zu ermöglichen sowie die dafür erforderlichen Aus-
künfte zu chancengleichen, angemessenen und nicht-
diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,

2.   soweit auch eine Abrechnung gegenüber dem End-
nutzer erfolgt, ist diesem vor Abschluss eines entgelt-
pfl ichtigen Vertrages eine Entgeltliste auszuhändi-
gen,

3.   über diese Tätigkeit als Anbieter dieser Systeme ist 
getrennt Rechnung zu führen.

(2) Dritten, die ein berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind auf angemessene, chancengleiche und 
nichtdiskriminierende Weise und gegen angemessene 
Vergütung alle Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die es diesen ermöglichen, sämtliche durch die Schnitt-
stellen für Anwendungsprogramme unterstützten 
Dienste voll funktionsfähig anzubieten.

§ 15
Zugang zu Benutzeroberfl ächen nach § 52 c Absatz 1 

Nummer 3 RStV

(1) Der chancengleiche und diskriminierungsfreie Zu-
gang der Rundfunk- und vergleichbaren Telemedienan-
gebote einschließlich elektronischer Programmführer, 
deren chancengleiche und diskriminierungsfreie Auf-
fi ndbarkeit sowie die freie Programmwahl durch den 
Zuschauer sind in Benutzeroberfl ächen nach § 2 Ab-
satz 2 sicherzustellen. Alle verfügbaren Angebote sind 
anzuzeigen und hinsichtlich der Anzeige nach Maßgabe 
des § 4 gleich zu behandeln. Auch die Sortierung inner-
halb der oder den verfügbaren Listen muss diesen Ge-
sichtspunkten entsprechen.

(2) Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit sind 
jedenfalls dann gewährleistet, wenn

1.   nebeneinander mehrere Listen mit verschiedenen 
Sortierkriterien angeboten werden,

2.   der Nutzer die Möglichkeit hat, die Reihenfolge der 
Angebote in der Liste zu verändern oder eine eigene 
Favoritenliste anzulegen und

3.   eine angebotene Favoritenliste ohne Voreinstellungen 
angeboten wird.

(3) Wer Benutzeroberfl ächen verwendet oder verbreitet, 
hat im Rahmen des technisch Möglichen dem Empfänger 
die Nutzung anderer Benutzeroberfl ächen zu ermög-
lichen.

(4) Im Rahmen des technisch Möglichen sind Benutzer-
oberfl ächen so auszustatten, dass der Nutzer jedes Pro-
gramm unmittelbar einschalten und aus dem Programm 
unmittelbar in die Benutzeroberfl äche zurückwechseln 
kann.

(5) Auf das öffentlich-rechtliche und private Programm-
angebot muss gleichgewichtig hingewiesen werden. Dies 
schließt den Hinweis auf andere Dienste nicht aus.

(6) Service-Informationen im Datenstrom sollen so 
erstellt werden, dass sie von jedermann verwendet wer-
den können, der Anwendungen für Dekoder herstellen 
will. Diese Verpfl ichtung ist jedenfalls dann erfüllt, wenn 
für die Erstellung einheitlich normierte europäische 
Standards, wie z. B. der DVB-SI-Standard genutzt wer-
den.

(7) Die Landesmedienanstalten überprüfen über die 
ZAK die vorstehenden Anforderungen für Benutzerober-
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fl ächen regelmäßig. Die betroffenen Kreise sind hierbei 
einzubeziehen.

§ 16
Bündelung und Vermarktung

Insbesondere, wenn der Plattformanbieter eigene oder 
ihm nach § 3 Absatz 1 Satz 3 zurechenbare Programm-
bouquets vermarktet, sind entsprechende Angebote Drit-
ter bei der Belegung nach § 52 b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 RStV zu berücksichtigen. § 52 b Absatz 4 Satz 2 
RStV gilt entsprechend. Die zuständige Landesmedien-
anstalt prüft durch die ZAK, ob der Betreiber einer 
Plattform in diesen Fällen verpfl ichtet werden kann, 
konkurrierende Angebote Dritter über seine Plattform 
zu verbreiten.

§ 17
Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen 

nach § 52 d RStV

(1) Durch die Ausgestaltung von Entgelten und Tarifen 
darf die Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren 
Telemedien nicht unbillig behindert und innerhalb eines 
gleichartigen Anbieterkreises dürfen Entgelte nicht 
unterschiedlich festgesetzt werden, ohne dass aufgrund 
konkreter Umstände oder besonderer Dienstleistungen 
hierfür ein sachlich rechtfertigender Grund besteht. Der 
sachlich rechtfertigende Grund muss vor dem Leitziel 
der Sicherung der Meinungsvielfalt Bestand haben.

(2) Für die Ausgestaltung von Entgelten für Zugangs-
dienste gilt Absatz 1 entsprechend.

Fünfter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18
Bericht über die Entwicklung des digitalen Zugangs

Die ZAK veröffentlicht regelmäßig Berichte über die 
Erfahrungen bei der Anwendung des fünften Abschnitts 
des RStV und dieser Satzung. Die Berichte stellen die 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen dar.

§ 19
Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

(1) Diese Satzung tritt in Kraft, wenn alle Landesme-
dienanstalten die Satzung in den amtlichen Verkün-
dungsblättern der Länder veröffentlicht haben. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Zugangsfreiheit zu 
digitalen Diensten gemäß § 53 Abs. 6 Rundfunkstaats-
vertrag vom 10. März 2006 (GV. NRW. S. 385) außer 
Kraft.

(2) Anbieter von Plattformen, die zum 1. September 
2008 bereits in Betrieb sind, müssen die Anzeige nach 
§ 52 Absatz 3 RStV und § 5 spätestens zum 31. März 
2009 vorlegen.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2008

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

(LfM)

Prof. Dr. Norbert  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2009 S. 17

7123

Prüfungsordnung
für die Durchführung von Abschlussprüfungen

in den Umwelttechnischen Berufen sowie
den Ausbildungsberufen

Wasserbauer/Wasserbauerin und
Fachkraft für Wasserwirtschaft (PO UTW);

Bekanntmachung des Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Vom 6. Januar 2009

Die Prüfungsordnung der Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 29. Dezember 2008 wird hiermit bekannt gegeben.

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschlussprüfungen 

in den Umwelttechnischen Berufen 
sowie den Ausbildungsberufen 

Wasserbauer/Wasserbauerin und 
Fachkraft für Wasserwirtschaft (PO UTW)

Vom 29. Dezember 2008

Aufgrund des § 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst vom 
18. September 1979 (GV. NRW. S. 644), geändert durch 
Artikel 183 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), in Verbindung mit § 47 Berufs-
bildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 b des Gesetzes vom 
7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), und der Verordnung 
über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsge-
setz (BBiG) und die Angelegenheiten der Berufsbildung 
im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) vom 5. Sep-
tember 2006 (GV. NRW. S. 446), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. 
NRW. S. 588), erlässt die Bezirksregierung als zuständige 
Stelle nach § 47 Absatz 1 Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 1 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) auf Beschluss des Berufsbildungsaus-
schusses vom 18. Juni 2008 mit Genehmigung des Minis-
teriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
folgende Prüfungsordnung:

Erster Teil: 
Prüfungsausschüsse

§ 1
Errichtung

(1) Die Bezirksregierung Düsseldorf errichtet für die 
Abnahme der Abschlussprüfungen Prüfungsausschüsse.

(2) Für einen Ausbildungsberuf können bei Bedarf, ins-
besondere bei einer großen Anzahl von Prüfungsbewer-
bern und bei besonderen Anforderungen in der Ausbil-
dungsordnung, mehrere Prüfungsausschüsse errichtet 
werden.

(3) Mehrere zuständige Stellen können bei einer von 
ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten.

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge-
biete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungs-
wesen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder 
Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in 
gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer 
berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauf-
tragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein.

(3) Die Mitglieder werden von der Bezirksregierung 
Düsseldorf für eine einheitliche Periode, längstens für 
fünf Jahre berufen.
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(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vor-
schlag der in Nordrhein-Westfalen bestehenden Gewerk-
schaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung 
berufen.

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen werden im 
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Stelle berufen.

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetz-
ten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
Bezirksregierung Düsseldorf insoweit nach pfl ichtgemä-
ßem Ermessen.

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach 
Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichti-
gem Grunde abberufen werden.

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Genehmi-
gung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

(10) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abgewichen wer-
den, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann.

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige 
der Prüfungsbewerber nicht mitwirken. Angehörige im 
Sinne des Satz 1 sind:

1.  Verlobte,

2.  Ehegatten,

3.  eingetragene Lebenspartner,

4.  Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

5.  Geschwister,

6.  Kinder der Geschwister,

7.   Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehe-
gatten,

8.  Geschwister der Eltern,

9.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl ege-
eltern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.   in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die 
Beziehung begründende Ehe oder die Lebenspartner-
schaft nicht mehr besteht;

2.   in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandt-
schaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind 
erloschen ist;

3.   im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der 
Bezirksregierung Düsseldorf mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über 
den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Bezirksre-
gierung Düsseldorf, während der Prüfung der Prüfungs-
ausschuss. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied 
nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei 
der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen oder wird von einem Prüfl ing das Vor-
liegen eines solchen Grundes behauptet, so hat die be-
troffene Person dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, 

während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 
Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüfl ings sollen, 
soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung 
zulassen oder erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ord-
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die Bezirksregierung Düsseldorf die 
Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem 
gemeinsamen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderli-
chenfalls kann eine andere zuständige Stelle ersucht 
werden, die Prüfung durchzuführen. Das Gleiche gilt, 
wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus 
anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden 
Mitgliedes den Ausschlag.

§ 5
Geschäftsführung

Die Bezirksregierung Düsseldorf regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

§ 6
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspfl ichten, insbe-
sondere gegenüber dem Berufsbildungsausschuss, haben 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit 
der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvor-
gänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren.

Zweiter Teil: 
Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bezirksregierung Düsseldorf bestimmt in der 
Regel zwei für die Durchführung der Prüfung maßge-
bende Zeiträume im Jahr. Diese Zeiträume sollen auf 
den Ablauf der Berufsausbildung und des Schuljahres 
abgestimmt sein. Die Bezirksregierung Düsseldorf setzt 
die einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die Bezirksregierung Düsseldorf gibt die Zeiträume 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 einschließlich der Anmel-
defristen in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen 
Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die 
Anmeldefrist überschritten, kann die Bezirksregierung 
Düsseldorf die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbe-
reiche einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, 
sind dafür entsprechende überregional abgestimmte Prü-
fungstage anzusetzen.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,

1.   wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wes-
sen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet,

2.   wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilge-
nommen sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbil-
dungsnachweise geführt hat und
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3.   wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche 
Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung 
auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen.

§ 9
Zulassung von Absolventen schulischer und 

sonstiger Bildungsgänge

Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen,

1.   wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sons-
tigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden 
ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. 
Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er

 a)   nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang 
der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig 
ist,

 b)   systematisch, insbesondere im Rahmen einer sach-
lichen und zeitlichen Gliederung durchgeführt 
wird und

 c)   durch Lernortkooperation einen angemessenen 
Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleis-
tet.

2.   wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach 
der Rechtsverordnung eines Landes die Vorausset-
zungen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 10
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbil-
dungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden, 
wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf 
tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abgelegt werden 
soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbil-
dungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbil-
dungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 
kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch 
Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
gemacht wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin 
die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die 
Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bil-
dungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Aus-
land sind dabei zu berücksichtigen.

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige 
Soldaten oder Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 3 zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin 
berufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
erworben hat, welche die Zulassung zur Prüfung recht-
fertigen.

§ 11
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung hat schriftlich 
nach den von der Bezirksregierung Düsseldorf bestimm-
ten Anmeldefristen und -formularen durch den Ausbil-
denden mit Zustimmung der oder des Auszubildenden zu 
erfolgen.

(2) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin selbst den Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen gemäß §§ 9 und 10 und bei Wiederholungsprüfun-
gen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr besteht.

Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

a)  im Fall des § 9

 –  Bescheinigung über die Teilnahme an dem schuli-
schen oder sonstigen Bildungsgang

 –  Bescheinigung über die Praktika

 –  ggf. Bescheinigung über Art und Umfang einer 
Behinderung.

b)  in den Fällen des § 10 Absatz 2

 –  Tätigkeitsnachweis und ggf. Nachweis der Dauer 
der Berufsausbildung in dem oder in einem anderen 
einschlägigen Ausbildungsberuf und ggf. glaub-
hafte Darlegung über den Erwerb der berufl ichen 
Handlungsfähigkeit

 –  Lebenslauf

 –  ggf. Bescheinigung über Art und Umfang einer 
Behinderung.

(3) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und 
fristgerechte Anmeldung zur Prüfung.

§ 12
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die Bezirksregierung Düsseldorf. Hält sie die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe der Prüfungs-
tage und Prüfungsorte einschließlich der erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Ent-
scheidung über die Nichtzulassung ist der Prüfungsbe-
werberin / dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begrün-
dung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung kann von der Bezirksregierung Düs-
seldorf im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss bis 
zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen 
werden, wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen 
oder falschen Angaben ausgesprochen wurde.

Dritter Teil: 
Durchführung der Prüfung

§ 13
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben 
hat. In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erfor-
derlichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die not-
wendigen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermit-
telnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff 
vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu 
legen.

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die 
Ausbildungsordnung etwas anderes vorsieht.

§ 14
Gliederung der Prüfung

(1) Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der 
Ausbildungsordnung.

(2) Soweit Fachliche Vorschriften nichts anderes bestim-
men, gliedert sich die Prüfung in einen schriftlichen und 
praktischen Prüfungsteil.

§ 15
Besondere Verhältnisse behinderter Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt wer-
den. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, 
die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruch-
nahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprach-
dolmetscher für hörbehinderte Menschen. Die Art der 
Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung nachzuweisen.
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§ 16
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage 
der Ausbildungsordnung die Prüfungsaufgaben.

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungs-
ausschuss der Bezirksregierung Düsseldorf erstellte oder 
ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt 
oder beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Absatz 2 
zusammengesetzt sind und die Bezirksregierung Düssel-
dorf über die Übernahme entschieden hat.

(3) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prü-
fungsleistungen zu erbringen, soll die Dauer der Prüfung 
300 Minuten nicht überschreiten.

§ 17 
Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter der obers-
ten Landesbehörden und der zuständigen Stelle sowie 
die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 
Berufsbildungsausschusses können anwesend sein. Der 
Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der 
zuständigen Stelle andere Personen als Gäste zulassen. 
An der Beratung über das Prüfungsergebnis im Sinne 
des § 23 Absatz 1 Satz 2 dürfen nur die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses anwesend sein.

§ 18
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom 
gesamten Prüfungsausschuss unbeschadet der Regelun-
gen in § 23 Absatz 2 und 3 abgenommen.

(2) Die Bezirksregierung Düsseldorf regelt im Einver-
nehmen mit dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsfüh-
rung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen 
selbstständig und nur mit den erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmitteln durchgeführt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen.

§ 19
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes 
oder der Aufsichtsführung über ihre Person auszuwei-
sen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungs-
ablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungs-
handlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt und 
Nichtteilnahme zu belehren.

§ 20
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er Beihilfe zu 
einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt 
eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt 
von der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokol-
lieren. Der Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fäl-
len, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlun-
gen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder 
die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) 
bewerten.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durch-
geführt werden kann, ist er von der Teilnahme aus-
zuschließen. Die Entscheidung hierüber kann von der 

Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Ent-
scheidung über die Folgen für den Prüfl ing hat der Prü-
fungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt 
entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach 
den Absätzen 3 und 4 ist der Prüfl ing zu hören.

§ 21
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfl ing kann nach erfolgter Anmeldung recht-
zeitig vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklä-
rung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungstermin, so wer-
den bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind 
solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf 
eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigen-
ständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfl ing an der Prüfung nicht teil, ohne dass 
ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 
0 Punkten bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und 
nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes erforderlich.

Vierter Teil: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 22
Bewertungsschlüssel

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut;

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut;

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend;

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht
= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

Dieser Bewertungsschlüssel ist der Bewertung aller Prü-
fungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- 
und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

(2) Aufgrund der bundeseinheitlichen Regelung fi ndet 
im Ausbildungsberuf Wasserbauer / Wasserbauerin ab-
weichend zu Absatz 1 folgende Bewertung Anwendung:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 87,5 Punkte = Note 1 = sehr gut;

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 87,5 – 75 Punkte = Note 2 = gut;

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 75 – 62,5 Punkte = Note 3 = befriedigend;

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht
= unter 62,5 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend;
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eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind 
= unter 50 – 25 Punkte = Note 5 = mangelhaft;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 25 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

Dieser Bewertungsschlüssel ist der Bewertung aller Prü-
fungsleistungen sowie der Ermittlung von Zwischen- 
und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 23
Bewertungsverfahren, Feststellung 

der Prüfungsergebnisse

(1) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mitglied des 
Prüfungsausschusses selbstständig zu bewerten. Be-
schlüsse über die Bewertung einzelner Prüfungsleistun-
gen, der Prüfung insgesamt sowie über das Bestehen und 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung werden vom Prü-
fungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen Feststel-
lung der Ergebnisse dienen die Einzelbewertungen der 
Prüfungsausschussmitglieder als Grundlage.

(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Ab-
satz 1 kann der Vorsitz mindestens zwei Mitglieder mit 
der Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringen-
der Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftragten 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. Die 
beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesentlichen 
Abläufe und halten die für die Bewertung erheblichen 
Tatsachen fest. Die übrigen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sind bei der Beschlussfassung nach Absatz 1 
nicht an die Einzelbewertungen der beauftragten Mit-
glieder gebunden.

(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzel-
ner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere 
berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der 
Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu doku-
mentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsa-
chen festzuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den 
Verwaltungsgrundsätzen der Bezirksregierung Düssel-
dorf. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prü-
fungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als 
Gutachter tätig werden.

§ 24
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über 

Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergeb-
nisse ist eine Niederschrift auf den von der Bezirksregie-
rung Düsseldorf genehmigten Formularen zu fertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen und der Bezirksregierung Düsseldorf 
unverzüglich vorzulegen.

(2) Soweit fachliche Vorschriften nichts anderes regeln, 
ist die Prüfung insgesamt bestanden, wenn in den einzel-
nen Prüfungsteilen gemäß § 14 Absatz 2 mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht sind.

(3) Dem Prüfl ing soll unmittelbar nach Feststellung des 
Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob er 
die Prüfung „bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. 
Hierüber erhält der Prüfl ing eine vom Vorsitz oder – im 
Falle seiner Abwesenheit – von einem anderen Mitglied 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnende Bescheini-
gung. Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen wer-
den, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu 
treffen und dem Prüfl ing mitzuteilen.

(4) Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergeb-
nisse der Abschlussprüfung des Auszubildenden über-
mittelt.

§ 25
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfl ing von der Bezirks-
regierung Düsseldorf ein Zeugnis.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

–  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Absatz 2 
BBiG“ 

–  die Personalien des Prüfl ings (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum)

–  die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrich-
tung oder prüfungsrelevantem Schwerpunkt

–  die Ergebnisse (Punkte) der Prüfungsbereiche und das 
Gesamtergebnis (Note), soweit ein solches in der Aus-
bildungsordnung vorgesehen ist

–  das Datum des Bestehens der Prüfung

–  die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des Prü-
fungsausschusses und einer beauftragten Person der 
zuständigen Stelle mit Siegel. Mit Zustimmung des 
vorsitzenden Mitglieds kann dessen Unterschrift durch 
die Unterschrift eines anderen Mitglieds des Prüfungs-
ausschusses ersetzt werden.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine 
englischsprachige und eine französischsprachige Über-
setzung beizufügen. Auf Antrag des Auszubildenden 
kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststel-
lungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.

§ 26
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
und seine gesetzlichen Vertreter und der Ausbildende 
von der Bezirksregierung Düsseldorf einen schriftlichen 
Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistun-
gen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wieder-
holt werden müssen.

(2) Auf die besonderen Bestimmungen der Wiederho-
lungsprüfung gemäß § 27 ist hinzuweisen.

Fünfter Teil:
Wiederholungsprüfung

§ 27
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden. Es gelten die in der Wiederho-
lungsprüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in 
einer selbstständigen Prüfungsleistung (§ 21 Absatz 2 
Satz 2) mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so 
ist dieser Teil auf Antrag des Prüfl ings nicht zu wieder-
holen, sofern der Prüfl ing sich innerhalb von zwei Jahren 
– gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses 
der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wiederholungs-
prüfung anmeldet. Die Bewertung in einer selbstständi-
gen Prüfungsleistung ist im Rahmen der Wiederholungs-
prüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.

Sechster Teil:
Schlussbestimmungen

§ 28
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsaus-
schüsse der Bezirksregierung Düsseldorf sind bei ihrer 
schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber 
bzw. den Prüfl ing mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
gemäß § 70 Verwaltungsgerichtsordnung zu versehen.

§ 29
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfl ing binnen der gesetzlich vorge-
gebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht 
in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftli-
chen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 
gemäß § 24 Absatz 1 zehn Jahre aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prü-
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fungsbescheides nach § 25 Absatz 1 bzw. § 26 Absatz 1. 
Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das 
Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 30
Prüfung von Zusatzqualifi kationen

Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entspre-
chend für die Abnahme von Prüfungen gem. § 49 BBiG 
(Zusatzqualifi kationsprüfungen). Das Ergebnis der Prü-
fung nach § 37 BBiG bleibt unberührt.

§ 31
Inkrafttreten, Genehmigung, Außerkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Gleichzeitig treten die Prüfungsordnungen für die 
Durchführung von Abschlussprüfungen in den Umwelt-
technischen Berufen (PO UT) vom 10. Februar 2006 (GV. 
NRW. S. 135) und im Ausbildungsberuf Wasserbauer / 
Wasserbauerin (PO WasBau) vom 3. Februar 1995 (GV. 
NRW. S. 154) außer Kraft.

Die Prüfungsordnung wurde am 6. Januar 2009 gemäß 
§ 47 Absatz 1 BBiG vom Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
genehmigt. Diese Prüfungsordnung tritt mit Ablauf des 
31. Juli 2009 außer Kraft.

Düsseldorf, den 29. Dezember 2008

Der Regierungspräsident 
Düsseldorf

B ü s s o w

– GV. NRW. 2009 S. 21

780

Verordnung
über die Festsetzung der Umlage der

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2009

Vom 9. Januar 2009

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Umlagegesetzes vom 17. Juli 
1951 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 771), wird verord-
net:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2009 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 15. Dezember 2008 auf 6,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 
in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Januar 2009

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2009 S. 26

81

Satzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland

über die Zuweisung von Mitteln 
der Ausgleichsabgabe 

nach dem Sozialgesetzbuch 
– Neuntes Buch – (SGB IX) an 

die örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, 
kreisfreien und kreisangehörigen Städten und 

dem Gemeindeverband Städteregion 
Aachen im Rheinland 

für das Haushaltsjahr 2009
(Ausgleichsabgabesatzung 2009)

Vom 12. Dezember 2008

Aufgrund des § 6 Absatz 1 und § 7 Absatz 1 Buchstabe d 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. 
NRW. S. 514) in Verbindung mit § 7 des Gesetzes zur 
Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwer-
behindertenrechts in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. November 1987 (GV. NRW. S. 401), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 
(GV. NRW. S. 482), hat die Landschaftsversammlung 
Rheinland am 12. Dezember 2008 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1

Den örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreis-
freien und kreisangehörigen Städten und dem Gemein-
deverband Städteregion Aachen im Rheinland wird zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 
des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 8 
Absatz 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2984), in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 6 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Sozialgesetzbuch IX vom 31. Januar 1989 (GV. NRW. 
S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 482), für das Jahr 
2009 33,92 v. H. des Aufkommens an Ausgleichsabgabe 
zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung ist der von dem LVR-Integrationsamt im Jahr 2007 
vereinnahmte Gesamtbetrag der Ausgleichsabgabe unter 
Berücksichtigung des für 2007 durchgeführten Finanz-
ausgleichs zwischen den Integrationsämtern und der 
Abführung des dem Ausgleichsfonds beim Bundesminis-
ter für Arbeit und Soziales zustehenden Anteils.

§ 3

Die Aufteilung der Mittel gemäß § 1 auf die örtlichen 
Fürsorgestellen erfolgt in der Weise, dass zunächst jeder 
örtlichen Fürsorgestelle ein Betrag in Höhe von 52.000 
Euro zur Verfügung gestellt wird. Die verbleibenden 
Mittel werden dann auf der Grundlage der Anzahl der in 
den jeweiligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen 
Städten und dem Gemeindeverband Städteregion 
Aachen am 31. Dezember 2007 wohnenden schwerbehin-
derten Menschen prozentual aufgeteilt.

§ 4

Das LVR-Integrationsamt kann einzelnen örtlichen Für-
sorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über die 
ihnen gemäß §§ 1 und 3 zugewiesenen Beträge hinaus 
weitere Mittel aus im Vorjahr nicht verwendeten Mitteln 
an Ausgleichsabgabe der Fürsorgestellen zur Verfügung 
stellen.

§ 5

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 2009.
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Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr. Jürgen  W i l h e l m

Schriftführer der Landschaftsversammlung Rheinland

Harry K.  V o i g t s b e r g e r

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß 
§ 6 Absatz 2 Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. 
geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Absatz 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

–  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher beanstan-
det oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 12. Dezember 2008

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

Harry K.  V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2009 S. 26

Hinweis 
für die Bezieher des Gesetz- und 
Verordnungsblattes für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2008 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2008 Einband-
decken für einen Band vor zum Preis von 12,35 Euro 
zuzüglich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. März 2009 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten.

– GV. NRW. 2009 S. 27
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